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Verordnungs - Vlatt
fuͤr die

Fürſtlich Fürſtenbergiſche

Domainen⸗Adminiſtration .
I . Abtheilung .

Den 20 . Februar Nro . 2 . 18112 .

Nr . 1403 . Die Einſchätzung ſämmtlicher Gebäude zur Feuer⸗Verſicherung
betreffend .

An ſämmtliche Fürſtliche Verwaltungsſtellen unter badiſcher Hoheit und die

Bauinſpekionen .

In dem §. 24 des Geſetzes über die Großherzogl . Bad . Feuer⸗Verſicherungs⸗Anſtalt für Gebäude

vom 30 . Juli 1840 und in dem §. 6 Abſchnitt 10 der hiezu gehörigen Inſtruktion Ziffer I. für die

Taxatoren , Reggsbl . 1840 Seite 100 , ſind die Beſtimmungen enthalten , nach welchen ſowohl die Ta⸗

ratoren als die Eigenthümer der neu eingeſchätzten Gebäude , vder ihre Stellvertreter ſich zu benehmen haben .
Indem nun die Fürſtlichen Rentämter und die betreffenden übrigen Verwaltungsſtellen , unter Be⸗

zugnahme auf dieſe Vorſchriften , anmit angewieſen werden , die Stellvertretung der Fürſtlichen Stan⸗

desherrſchaft in Bezug auf alle zur Aufnahme in die Feuer - Verſicherungs - Anſtalt geeigneten Gebäude ,
von welchen dem Fürſtlichen Aerar die Beſtreitung der Baukoſten obliegt , in ihren reſpektiven Verwal⸗

tungsbezirken zu übernehmen , haben dieſelben auf erfolgte Mittheilung der Abſchätzungs - Reſultate entwe⸗

der ſolche anzuerkennen , oder wenn ſie ſich damit nicht einverſtanden erklären könnten , ihre Bemerkungen
dagegen vorzutragen und nach F. 25 des angeführten Geſetzes eine Reviſion der Abſchätzung zu ver⸗

langen .
Sollte es den Fürſtlichen Verwaltungen zweifelhaft ſein , ob das Reſultat der Abſchätzung ſich zur

Anerkennung eigne oder nicht , vielmehr eine Reviſion der Taxation einzutreten habe , ſo wäre hierwegen ſich
allervorderſt noch mit der einſchlägigen Bauinſpektion in Communication zu ſetzen und wenn beide Stellen

ſich nicht mit einander vereinigen könnten , ſonach unverweilte Anzeige hieher zu erſtatten .
So viel es übrigens die — dem Etat der Haupt⸗ und Hofkaſſe angehörigen Gebäude betrifft ,

wird die diesfallſige Geſchäftsbeſorgung der Bauinſpektion dahier übertragen .

Donaueſchingen , den 4. Februar 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder .

Nr . 1407 . Den Stand der Grundſtocks⸗Verwaltung betreffend .

Höchſte Entſchließung vom 29 . Januar 1842 , durch welche Serenissimus auszuſprechen geruhen ,



daß nicht allein alle Erwerbung von Grund und Boden , oder Gefällrechten — mit Ausnahme jener

von einzelnen kleinen Guts⸗Parzellen zum Zwecke der Arrondirung des herrſchaftlichen Grundbeſitzes ,

ſondern auch die Erwerbung und Erweiterung induſtrieller Einrichtungen , in ſoweit ſich ſolche nicht als

abſolutes Bedürfniß der Zeit herausſtellen , und in letzterer Beziehung durch eine vorausgegangene ſorg⸗

ſame und wohldurchdachte Motivirung gerechtfertiget erſcheinen — von nun an eingeſtellt werden foll .

Beſchluß .

Sämmtliche Verwaltungsſtellen werden von vorſtehender höchſter Entſchließung zur Nachachtung in

Kenntniß geſetzt .

Donaueſchingen , den 4. Februar 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei⸗

Dilger .
vdt . Binder .

Nr . 1760 . Die Nachmeſſung der von auswärtigen Scheuern auf den Kaſten

gebrachten Früchte betreffend .

An ſämmtliche Rentämter und Verwaltungen .

Denſelben wird die Beobachtung des §. 73 der Rechnungs⸗Inſtruktion vom 5. Juni 1834 in Er⸗

innerung gebracht .

Donaueſchingen , den 13 . Februar 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .

Dilger .
vdt . Binder .

— — —

Dien ſt⸗Nachrichten .

Seine Hochfürſtliche Durchlaucht haben nach höchſter Entſchließung vom 30 . Jänner d. J . den Dr .

Emil Rehmann aus Sigmaringen zu Höchſt⸗Ihrem 2ten Leibarzte , und

nach höchſter Entſchließung vom 3. Februar 1842 den Förſter Wilhelm Eckhard zu Herzogen⸗

weiler zum Verweſer der combinirten Forſtinſpektion Hüfingen gnädigſt zu ernennen geruht .

Geſtorben ſind :

Am 1. Febr . d. J . der penſionirte Förſter Ernſt zu Aulfingen .

Hofrath Rautter in Donaueſchingen .
7 1 2 J. 4 5 5

⏑τ ] ] —

Berichtigung . In Ar . J. Seite 6. Zeile 18. ſtatt ' verkanfte inla ndiſche Gerſtes ſoll es heißen :

„ erkaufte inländiſche Gerſte . “
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